
25. der Beilagen zu den stenogr. Berichten des Vorarlberger Landtages. III. Session der 9. Periode 1905.

Beilage ^5.

vorläge des GEeinde-UMschusses.

vonr . . . .
wirksam für das Land Vorarlberg,

womit § 34 des Gesetzes vom 7. Jänner 1883 T.-G.-Bl. Nr. 10 betreffend die 
öffentliche Armenpflege der Gemeinden abgeändert wird.

Über Antrag des Landtages Meines Landes Vorarlberg finde Ich anzuordnen, wie folgt:

Artikel I.
Der § 34 des Gesetzes vom 7. Jänner 1883 

L.-G.-Vl. Nr. 10 hat in seiner gegenwärtigen 
Fassung außer Wirksamkeit zu treten und künftig 
zu lauten: § ^

Die Gemeinde kann die Armenpflege, welche 
von einem auswärts wohnenden Angehörigen benötigt 
und angesprochen wird, von dem Aufenthalte in 
der Heimatsgemeinde abhängig machen, außer wenn 
die Übersiedlung eine gefährliche Verschlimmerung 
des körperlichen Zustandes des Armen befürchten 
läßt, oder wenn der Arme durch besondere Erwerbs
verhältnisse an die fremde Gemeinde gebunden ist, 
oder wenn durch die heimatliche Armenpflege die 
Gemeinde offenbar mehr als durch die Uuterstützuug 
in der auswärtigen Gemeinde belastet wird.

Von jeder einem auswärts wohnenden Gemeinde
angehörigen bewilligten Unterstützung oder ihm ge
währten Vorschüsse ist dessen Aufenthaltsgemeinde zu 
verständigen; hiebei sind Unterstützungen und Vor
schüsse in Geld in jedem Falle, Unterstützungen in 
Naturalien nach Tunlichkeit im Wege der Gemeinde- 
vorstehung der Aufenthaltsgemeinde zu verabfolgen.

Artikel II.
Mit dem Vollzüge dieses mit dem Tage der 

Kundmachung in Wirksamkeit tretenden Gesetzes ist 
Mein Minister des Innern beauftragt.

Druck von I. K Teutsch, Bregenz.
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